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Betr·eff: 
Spruchverfa.Juen in Angelegenheiten der Kr.iegs-
01iferversorgung; hier: Errichtung von KB- · 
Kammern bei den Oberver.sichernngsiimtern 

Die 5 Oberversicherungsämter in Bayern sind 
mit 22 KB-Kammern ausgestattet, bei denen ruml 
60 000 Streitfälle von Kriegsopfe'rn zur Entschei­
dung heransiehen. Im Laufe des Rechnungsjahres 
J 951 ist mit einer erheblichen Zunahine der Streit­
fälle zu rechnen. Diese Streitfälle könnten von den 
bestehenden 22 KB-Kammern erst nach einer Reihe 
von Jahren erledigt werden. 

Um · die Rücksüinde aufzuarbeiten und eine 
zeitnahe Rechtsprechung im Spruchverfahren der 
Kriegsopfe1;versorgung zu gewährleisten, ist es er­
forderlich, weitere KB-Kammern bei den Oberver­
sicherungsämtern zu errichten. Das Staatsministe­
rium: für Arbeit und soziale Fürsorge hat im Ein­
vernehmen mit dem Staatsministerium der Finan­
zen entsprechende Vorarbeiten bereits eingeleitet. 

Tch bitte daher im Nmnen der Staatsregierung 
die Zustimmung des Landtags zu nachstehendem 

Antrag 
herbeizuführen: 

„Die. Staatsregierung wird ermächtigt: 
1. Bei den bayerischen Oberversicherungsämtern 

ab 1. Miirz 1951 zusätzlich 50 KB-Kammern zur 
Erledigung von Streitfällen in Angelegenheiten 
der Kriegsopferversorgung zu errichten, 

2. die erforderlichen Stellen für clie Kammervor· 
sitzenden uncl das Hilfspersonal sogleich zu he· 
setzen . uncl 

3. die anfallenden Ausgaben für Personal- und 
Sachaufwand der 50 KB~Kammern im Rech­
mmgsjahr 1950 iiberplamnäfüg zu leisten." 

Begriindung 
Zu 1: 

Bei den bayerischen Oberversicherungsämtern 
stehen rund 60 000 Streitfälle in Angeleg·enheiten der 
Kriegsopferversorg·Lmg zur Entscheidung heran. Im 
Laufe des Rechnungsjahres 1950 muß mit einer Zunahme 
von weiteren 140 000 Streitfällen. gerechnet werden. 
Diesen Arbeitsanfall könnten die hestehendeil 22 KB­
K.arnrnern der Oberversicherungsämter bei einem Jahres- . 

durchschnitt von 22 000 Streitfällen erst im Laufe von 
etwa 9 Jahren erledigen. Dabei sind die ab 1952 neu 
hinzukommenden Streitfälle nicht beri.icksichtigt. 

Im Interesse der Kriegsbeschädig·ten und ihrer Hin­
terbliebenen mufl ang·esll'ebt werden, die bei den Ober­
versicherungsämtern anhängigen Berufungsfälle be­
schleun igl zu bearbeiten. Der Bayerische Landlng !tat 
gelegentlich der Haushaltsberatungen des Einzelplans IX 
wiederholt eine zeitnahe Rechtspreclrnng in der Krieg·s­
opferversorgung gefordert. 

Beabsichtigt ist, ab 1. März 1951 bei den Oberver­
sicherungsämtern zunächst 50 KB-Kammern zusätzlich 
zu errichten. Die notwendigen Vorarbeiten sind ein­
geleitet. 

Zu 2: 

Die 50 KB-Kammern werden mit Angestellten be­
setzt, um zu gegebener Zeit wieder einen Abbau durch­
führen zu können. Die Frage, ob die Kammervorsitzen­
den als Beamte auf Zeit anzustellen sind, ·soll späterer 
Regelung vorbehalten bleiben. 

Benötigt werden 

Zu 3: 

50 Stellen der Verg.Gr. 
100 
50 
50 
25 
50 fi.i.1• Arbeiter. 

III TO.A„ 
VIb 
VII 

VIII 
IX ' und 

In den Voranmeldungen zum Entwm·f des Haus­
haltsplans für das Rechnungsjahr 1951 ist beim Einzel­
plan IX der Mittelbedarf für (22 + 50 =) 72 KB-Kammern 
der Oberversichernng·sämter herücksicl1tigt. 

Im Rechnungsjahr 1950 sind für Personal- und Sach­
aufwand yon 50 KB-Kammern i.iberplanmäfüg benötig·t 

a) beim EPl. IX Kapitel 809 420 ooo.- DM, 
b) heim EPL IX Kapitel 801 B 25 000.-DM. 

Ein Gerichtsverfassungs- und -verfahrensgesetz des 
Bundes zur Kriegsopferversorgung befindet sich in Vor­
bereitung-. Dieses Gesetz wird auch die Kostenfrage im 
Verwaltungs- und Spruchverfahren der Kriegsopfer­
versorgung endgültig regeln. 

Dem Bundesministerium der Finanzen wurde am 
24. Januar 1951 vorgeschlagen, im Entwurf des Zweiten 
überleitungsgesetzes folgende Bestimmung aufzunehmen: 

„Die Kosten des Verwaltungs- und Spruchverfahrens 
der Kriegsopferversorg·ung trägt bis zu anderweiti­
ger gesetzlicher. Regelung der Bund." 

Wird diesem Vorschlag nicht entsprochen, so werden 
heim Bund Ansprüche auf Zahlung von Pauschgebühren 
für das Spruchverfahren vor den Oberversicherungs­
ämtern und dem Bayerischen Landesversicherungsamt 
in Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung ange­
meldet. Diese Ansprüche stützen sich auf § 84 Abs. 3 
des Bundesversorgungsgesetzes in Verbindung mit den 
einschlägigen Bestimmungen des Ersten überleitungs­
gesetzes, des KB-Leistungsgesetzes und der Reichsvei'­
sicl1ermi gsordn ung. 

Das Ergebnis der finanziellen Auseinandersetzung 
mit dem Bund kann wegen der Bedeutung und Dring­
licl1keit des Problems nicht abgewartet werden. 

(gez.) Dr. Ehard, 

Bayerischer Ministerpräsident 


